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Allgemeine Vertragsbedingungen für Architekten- und Ingenieurleistungen (AVB-Ing) 07/2018 
 

1  Allgemeines / Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen des AG für Architekten und Ingenieure gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende, ergänzende oder von diesen Bedingungen abweichenden Bedingungen des Ver-
tragspartners werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der AG nicht ausdrücklich wiederspricht. 
 

2   Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

2.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, soweit nicht weitergehende 
Forderungen im Vertrag verlangt werden, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den einschlägigen 
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen sowie den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen. 
Die Leistungen müssen weiterhin den Grundsätzen und Voraussetzungen für einen späteren wirt-
schaftlichen Betrieb des Bauwerks/der baulichen Anlage Rechnung tragen. 

2.2 Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften für das öffent-
liche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

2.3 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auf-
traggebers nicht gemindert. 

2.4 Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanten-
interessen vertreten. 

2.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person dürfen in 
einem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter tätig sein, 
es sei denn, dass dadurch für den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tätig-
keiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken. 

2.6 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu erbringen. Der 
Auftragnehmer darf ihm übertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auf-
traggebers an Dritte vergeben. 

2.6.1 Der Auftragnehmer darf sich gegenüber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter vertreten 
lassen, die eine abgeschlossene baufachliche Ausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH bzw. Ba-
chelor/Master an Universitäten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufser-
fahrung aufweisen. Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustel-
lenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung. Ausnahmen bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des Auftraggebers. 

2.6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters 
zu verlangen, wenn dieser auf Grund seiner bisher erbrachten Leistungen nicht mehr das 
Vertrauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann darüber hinaus eine Ergänzung 
des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter 
nicht in ausreichendem Maße eine rechtzeitige Planung oder einen störungsfreien Bauab-
lauf gewährleisten. 

2.6.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auf-
traggeber nicht den Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauf-
tragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunter-
nehmers selbst übernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen ande-
ren Nachunternehmer mit der Leistung beauftragt. 

2.7 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die schriftlichen Anforderungen und Anregungen des Auf-
traggebers zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverzüglich 
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schriftlich mitzuteilen; er hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber 
und den anderen fachlich Beteiligten (Ziffer 3) abzustimmen.  

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hinder-
nisse und Bedenken entgegenstehen. Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trägern öf-
fentlicher Belange, hat der Auftragnehmer unverzüglich den Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. 
 
Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch die 
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den Auftrag-
geber nicht eingeschränkt. 

2.8 Änderungen vereinbarter Leistungen und nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Vorhabens fordert, hat der Auftragnehmer mit zu übernehmen, es 
sei denn sein Büro ist nicht auf derartige Leistungen eingerichtet. Darüber ist vor der Übernahme eine 
schriftliche Vereinbarung zu treffen. Bei Veränderungen der vereinbarten Leistung durch Anordnung 
des Auftraggebers ist das Honorar auf den Grundlagen der ursprünglichen Honorarberechnung neu zu 
ermitteln. Notwendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unveränderter Aufgabenstellung und bei nur 
unwesentlich veränderten Forderungen begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung. 

2.9 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die vertraglich vereinbarte Kostenober-
grenze eingehalten wird. Unabhängig von der Beachtung der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer 
alle Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten für Bau und Betrieb unter Beachtung der vorgegebenen 
Quantitäts-, Qualitäts- und Terminziele unter Wahrung des vom Auftraggeber gebilligten Planungskon-
zeptes auszuschöpfen. Er hat dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowohl 
beim Bau als auch beim Betrieb einzeln wie im Zusammenhang zu beachten. Die Planung muss Be-
triebsabläufe funktionell optimieren und ermöglichen, die künftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten 
des Objektes in Abhängigkeit von den funktionalen Nutzungszielen gering zu halten.   

Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die absehbaren Betriebs-, Verbrauchs- 
oder Instandhaltungskosten so steigen, dass die Einsparungen dadurch ausgeglichen werden. 

 
 

3 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 

3.1 Dem Auftragnehmer gegenüber ist nur der vom Auftraggeber eingesetzte Projektleiter weisungsbefugt, 
sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde. 

3.2 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere an der 
Planung und/oder bei der Bauoberleitung/örtlichen Bauüberwachung fachlich Beteiligte zu erbringen 
haben und über die mit diesen vereinbarten Terminen/Fristen. 

3.3 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung und die planerischen 
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft über den vorgesehenen 
Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftrag-
gebers auszurichten. 

3.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten Projekt-
steuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen 
ordnungsgemäß erbringen können. 

3.5 Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden können, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, dies unverzüglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Lösungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. 

3.6 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragneh-
mer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich die Ent-
scheidung des Auftraggebers herbeizuführen. 
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4  Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

4.1 Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm 
übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Um-
stände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung beauftragte Unterneh-
men ergeben können. Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber. 

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die 
ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen 
gegenüber die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen erforder-
lich sind. 
 
Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zusätzliche Vergütungsansprüche der ausführenden Unterneh-
men begründen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungs-
befugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Baubetriebs bleibt davon unberührt. 

4.2 Den Auftraggeber bindende Erklärungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen darf der 
Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch für den Abschluss, die Änderung Ergänzung von Verträ-
gen sowie für die Vereinbarung neuer Preise.  

4.3 Der Auftragnehmer darf unbeschadet Ziffer 3.4 Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine 
Pläne aushändigen und keine Auskünfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. 

 

5  Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung über seine Leistungen unverzüglich 
und ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen, bis das Rechnungsprüfungsverfahren für das Vor-
haben abgeschlossen ist. 
 

6   Planungsunterlagen und Urheberrechte 

6.1 Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages angefertigten Unterlagen sind an den Auftrag-
geber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen 
sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung des Auftrages zurückzugeben. Zurückbehaltungs-
rechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 

6.2 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfügung 
gestellten Daten in seinem DV-System zu löschen. 

6.3 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen 
urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Änderung 
und Veröffentlichung dieser Werke nach Ziffer 6.3.1 bis 6.3.4 

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke an-
zusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen 
Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltäglichen 
Bauschaffens herausragen. Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer 
nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrages erstellten Pläne und Unterlagen seinem 
Urheberrecht unterliegen. 

 

6.3.1 Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das 
ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dürfen 
auch für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführten Werkes benutzt werden. 

6.3.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des 
Auftragnehmers ändern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwä-
gung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem 
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Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurücktreten muss. In diesem Fall wird der Auf-
traggeber den Auftragnehmer über das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit ge-
ben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob 
und in welcher Weise er mit einer Änderung einverstanden ist. 

6.3.3 Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit 
darstellen oder die Nutzung des Gebäudes beeinträchtigen und die nicht ohne eine Ände-
rung des ursprünglichen Werkes behoben werden können, beseitigt werden, kann der Auf-
traggeber das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. Ziffer  
6.3.2 Satz 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteres-
ses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkaus-
führung tritt. Soweit möglich, wird er den Urheber vor Ausführung hören. 

6.3.4 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftrag-
nehmers. Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 

6.3.5 Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach Ziffer 6.3.1 bis 6.3.3 im Rahmen des § 34 
Urheberrechtsgesetz auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten 
übertragen. 

6.4 Liegen die Voraussetzungen von Ziffer 6.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im 
Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe 
gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Na-
mensangabe des Auftragnehmers. Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann seine vorgenannten 
Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten übertragen. 

6.5 Der Auftragnehmer haftet dafür, dass die von ihm erbrachten Leistungen frei von Rechten Dritter – ins-
besondere von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten – sind, die die Nutzung der Leistungen 
durch den Auftraggeber ausschließen oder einschränken. Wird die vertragsgemäße Nutzung durch 
Schutzrechtsverletzungen Dritter beeinträchtigt oder untersagt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, nach 
seiner Wahl entweder die Leistungen in der Weise zu ändern oder zu ersetzen, dass die Schutzrechts-
verletzung entfällt, gleichwohl aber den vertraglichen Bedingungen entspricht, oder das Nutzungsrecht 
zu erwirken, so dass die Leistung vom Auftraggeber uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten ver-
tragsgemäß genutzt werden können.  

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber auf erstes Anfordern von den Ansprüchen frei, die ein Dritter 
wegen der Verletzung von Schutzrechten gegen den Auftraggeber geltend macht. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche 
wegen der Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht werden.  
 
 

7 Anordnungsrecht des AG 

 
Nicht bei Vertragsschluss vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der 
baulichen Anlage fordert, hat der Auftragnehmer mit zu übernehmen, soweit er darauf eingerichtet 
ist. Die Vergütung hierfür hat der Auftragnehmer vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber zu 
vereinbaren. Das Gleiche gilt für Änderungen der vereinbarten Leistung. 
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8  Öffentlichkeitsarbeit/Vertraulichkeit 

8.1 Der Auftragnehmer hat die ihm bei der Vertragserfüllung bekannt gewordenen Vorgänge, Informatio-
nen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leis-
tungen unbegrenzt fort. Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfüllung der Vertragspflichten 
beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten.  

8.2 Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zu-
stimmung des Auftraggebers weitergeben. Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen 
vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden; Ziffer 3.5 und 6.4 bleiben davon unberührt. 
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten. 

 
 

9 Leistungsverzögerungen 

9.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzu-
halten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tätigkeiten nicht zeitgerecht auf-
nimmt oder fortführt. Verzögert der Auftragnehmer eine Leistung, für die keine Vertragsfrist besteht, 
 kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Hält der Auftrag-
nehmer diese Frist nicht für angemessen, hat er unverzüglich zu widersprechen und dem Auftraggeber 
den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum für die Leistungserbringung unter Beachtung der Ver-
tragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Würdigung der vom Auftragnehmer ge-
nannten benötigten Zeitdauer. 

9.2 Der Auftragnehmer hat Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, obwohl 
ihm das nach den Umständen möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung 
behindernder Umstände, wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde 
Wirkung bekannt waren oder er diese hätte kennen müssen. 
 

 

10 Vergütung/Abnahme /Abrechnung /Zahlung 

10.1 Vergütung 

10.1.1 Notwendige Überarbeitungen der Leistungsergebnisse bei unveränderten Zielvorgaben 
und bei nur unwesentlich veränderten Forderungen des Auftraggebers begründen keinen 
Anspruch auf zusätzliche Vergütung. 

10.1.2 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze durch Vo-
rausschätzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag zu  berechnen. Ist eine 
Vorausschätzung des Zeitbedarfs nicht möglich, so sind die Honorare nach dem nachge-
wiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensätze zu berechnen. 

10.1.3 Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau be-
zeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter 
sind dem Auftraggeber wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. Unterlässt der Auf-
tragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendun-
gen des Auftraggebers bei der Prüfung, z.B. durch die Einschaltung eines Sachverständi-
gen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.  
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10.2  Abnahme 

 

10.2.1 Die Leistungen des AN müssen förmlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN 
und der AG      nach ordnungs- und vertragsgemäßer Erbringung sämtlicher geschuldeter 
Leistungen des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. 

10.2.2 Der AG ist verpflichtet, die Leistungen des AN bis einschließlich Leistungsphase 8 bei Vor-
liegen der Abnahmevoraussetzungen separat abzunehmen (Teilabnahme), soweit der AN 
auch mit der Leistungsphase 9 beauftragt wird. 

 

10.3  Abrechnung 

 

10.3.1 Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemäß erbracht sind, hat der Auf-
tragnehmer sie prüffähig abzurechnen (Schlussrechnung). Er hat die Schlussrechnung 
übersichtlich aufzustellen und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnun-
gen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemäß erbrachten 
Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufügen. Änderungen und 
Ergänzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen 
und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen. 

10.3.2 Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung 
der letzten Leistung eingereicht werden. Reicht der Auftragnehmer eine prüffähige 
Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafür 
eine angemessene Nachfrist gesetzt hat,  so kann der Auftraggeber die Schlussrech-
nung selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen. 

 

10.4 Zahlungen 

 

10.4.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen für die nachgewiese-
nen vertragsgemäßen Leistungen und Nebenkosten einschließlich des darauf entfallenden 
bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewährt. 

10.4.2 Die geschuldeten Abschläge werden dem AN innerhalb von 30 Tagen nach Eingang einer 
ordnungsgemäßen, vollständigen und prüffähigen Abschlagsrechnung gezahlt. 

10.4.3 Die Schlusszahlung des AG erfolgt binnen 30 Tage nach Eingang einer ordnungsgemä-
ßen, vollständigen und prüffähigen Honorarschlussrechnung. 

10.4.4 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens 
nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen 
in Höhe von 8 v.H. über dem Basis- zinssatz des § 247 BGB zu zahlen.  
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11 Kündigung durch den Auftraggeber 

11.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kündigen. 

11.2 Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß 
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten. 

11.3 Der Auftraggeber kann auch kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das 
Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein sol-
ches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragneh-
mer hat dann nur Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung vertragsgemäß erbrachten Leistun-
gen. 

11.4 Die Kündigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung 
beschränkt werden. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbrin-
gende Einzelleistungen. Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber 
berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaß-
nahme zu nutzen und zu ändern. 

11.5 Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

11.6 Die Mängel- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt., ebenso Ansprüche 
der Vertragsparteien aus Ziffer  6, 8, 12,13, 14 und 17. 

 

12  Kündigung durch den Auftragnehmer 

12.1 Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem 
Monat kündigen, wenn der Auftraggeber die Leistungen für die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf 
von 24 Monaten nach Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus  er-
wachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschädigungs- oder Vergütungsansprüche; die An-
sprüche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberührt. 

12.2 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus Ziff. 6, 12,13, 14 und 18 bleiben unberührt. 

 

13  Gewährleistung/Mangelhaftung/Verjährung 

13.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Scha-
densersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

13.2 Die Ansprüche des Auftraggebers aus dem Vertrag verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt, 
wenn die Leistung vertragsgemäß erbracht, abgenommen wurde und eine prüffähige Teilschluss- oder 
Schlussrechnung beim AG vorliegt, spätestens einen Monat nachdem der Auftragnehmer den Auftrag-
geber schriftlich aufgefordert hat, zu erklären, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde. Für 
Leistungen, die nach der Übergabe noch zu erbringen sind, beginnt die Verjährung mit der Erfüllung 
der letzten Leistung. 
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14 Haftung 

14.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit unter-
halten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag 
Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. 

 
Es sind  

 
 2.000,000,- Euro pro Ereignis für Personenschäden, jährlich zweifach maximiert 
 

und  
 

1.000.000 Euro für Sach- und Vermögensschäden, ebenfalls jährlich zweifach maximiert  

 als Risikoabdeckung vorzuhalten 

14.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen 
des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versiche-
rungsschutzes abhängig machen. 

14.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung 
in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich durch Ab-
schluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe für die gesamte Ver-
tragszeit nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen. 

  

15  Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption, Schadensersatz 

15.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption zu 
ergreifen. Der Auftragnehmer stellt insbesondere durch organisatorische Maßnahmen und Belehrun-
gen seiner Mitarbeiter sicher, dass er bzw. seine Mitarbeiter in den Geschäftsbeziehungen mit dem 
Auftraggeber keine strafbaren Handlungen begehen, die unter die §§ 298, 299, 333, 334 StGB und §§ 
17, 18 UWG fallen, über § 18 UWG hinaus die dem Auftragnehmer im geschäftlichen Verkehr anver-
trauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art oder kaufmännische Informationen des Auftragge-
bers nicht zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder an Dritte weiter-
geben werden, Mitarbeitern des Auftraggebers keine Zuwendungen oder andere Vorteile anbieten wer-
den bzw. solche von diesen angenommen werden, Dritte nicht zu vorstehend genannten Handlungen 
anstiften bzw. hierzu Beihilfe leisten werden. 

15.2 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB berech-
tigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer oder seine 
Mitarbeiter  

 

15.2.1 aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkung darstellt.  

15.2.2 dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit 
der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder 
ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile 
unmittelbar oder mittelbar in  Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. 

15.2.3 gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare 
Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbe-
schränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Beste-
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chung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Beste-
chung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG 
(Verwertung von Vorlagen) fallen. 

 

15.3 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Ziffer 15.2.1 vorgenommen hat, ist er dem 
Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Abrechnungssumme ver-
pflichtet, es sei denn ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der  Ver-
trag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 

15.4 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Ziffer  15.2.2 oder 15.2.3 ist der Auftragnehmer zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet. 

15.5 Die Ziffern  15.2.2 und 15.4 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im 
Sinne von Nummer IV des „Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder 
Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004“*) handelt. 

15.6 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.  

 

16  Erfüllungsort, Gerichtsstand 

16.1 Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu 
erbringen sind, im Übrigen der Sitz der den Auftraggeber bei Vertragsabschluss. 

16.2 Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Ge-
richtsstand für Streitigkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständi-
gen Stelle. 

17  Arbeitsgemeinschaft 

17.1 Bei einer Arbeitsgemeinschaft übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte Mit-
glied die Federführung.  

17.2 Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen sei-
ner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem 
Auftraggeber unwirksam. 

17.3 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch 
nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 

17.4 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im Vertrag 
genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies 
gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 

18  Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

19 Schriftform/Sprache 

19.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zur ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Änderun-
gen und Ergänzungen müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. 

19.2 Für die Durchführung des Vertrages gilt ausschließlich die deutsche Sprache. 

 

 


